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Datenschutzgesetz DSG 2000

Voraussetzungen für Daten-Schutz nach DSG 2000:

personenbezogene Daten +
schutzwürdige Interessen

§ 1: Grundrecht auf Datenschutz (Verfassungsbestimmu ng) 
mit unmittelbarer Drittwirkung

Kernelemente:
- Anspruch auf Geheimhaltung
- Recht auf Auskunft
- Recht auf Richtigstellung
- Recht auf Löschung



Datenschutzgesetz DSG 2000

Unterscheidung sensible / nicht sensible Daten

sensible Daten = besonders schutzwürdige Daten

- rassische und ethnische Herkunft
- politische Meinung
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- religiöse oder philosophische Überzeugung
- Gesundheit
- Sexualleben
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„informationelles Selbstbestimmungsrecht“

(widerrufliche) Zustimmung zur Datenverwendung mögl ich

schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden […] dann nicht 
verletzt, wenn

„der Betroffene die Daten offenkundig selbst öffent lich 
gemacht hat“ (§ 9 Ziffer 1)



Sexualleben

politische Meinung

religiöse oder philosophische Überzeugung
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faktische (insbesondere räumliche) Anwendung des DS G 2000 
im Internet ist sehr eingeschränkt, obwohl sie rech tlich nach 
DSG möglich wäre

DSG Datenschutz -Kernelemente für Web noch angemessen?DSG Datenschutz -Kernelemente für Web noch angemessen?

Anspruch auf Geheimhaltung ����

Recht auf Auskunft ����

Recht auf Richtigstellung ����

Recht auf Löschung ����

Inhalte 
waren/sind 
bereits allen 
zugänglich!



Schlussfolgerungen

DSG 2000 scheint mit dem Internet-Zeitalter nicht m ehr ganz 
„mithalten“ zu können

internationale Datenschutzstandards wären notwendig , um 
internationale Sachverhalte in den Griff zu bekomme ninternationale Sachverhalte in den Griff zu bekomme n

möglicherweise sind Denkanstöße im Medienrecht 
(Gegendarstellung) zu finden


